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werben foE; außerfantcmale Unternehmet' hüben
im Danton ©t. ©aüen etn RedjlSbomizil zu nehmen,
baS fie in aüen gaEen, auch ©ritten gegenüber,
anzuerfennen haben.

©er Vertrag ift in hoppeltet Ausfertigung oon ben

Parteien ju unterzeichnen, ©ine Kopie beS Angebotes,
fomte hie aügemeinen unb fpejieïïen AuSführungSbeftim»
mungen, SRufter u. bgl. finb beizulegen, ©te fßiäne
fönnen auch fufzeffioe nach Sebarf geliefert roerben.

Art. 36. Räch Seenbigung ber Arbeit haben Ab*
nähme, Radjmaß unb Abrechnung möglichft balb ftattzu*
finben.

©rfirecft fich bie Ausführung über einen längeren
3«itraum, fo finb bem gorlfchritte ber Arbeiten ange*
meffene AbfchlagSzahtungen zu leiften; btefe bürfen fich
bis auf 7io ber jeweiligen Serbtenftfumme erftrecfen.

Art. 37. ®ie Sicherheit (Kaution) foü tn ber Siegel
10 % ber ÜbernahmSfumme nicht überftetgen. ©ie tann
durch genehme Serfonal* ober Realf union geleiftet roerben.

gür Sarfauttonen ift ber übliche ©epofttenztnS Z"
oergüten.

Steten, Sanfen, Krebitgenoffenfdjaften ober |>anb
roetferorganifationen an ©teile ber zu leiftenben Kautionen
hinretchenbe Sürgfchaften an, fo ift Denfelben ber Vorzug
Zu geben.

Rur auS triftigen ©rünben bürfen Abf'chtagSzablungen
Zur Serftärfung ber ©icherheit zurücfbehalten roerben.

©te Rüctaabe ber Kaution hat ol)ne Serzug nach

©rfüüung fämiticEjer Serpftichtungen, für bie fie gebient
hat, zu erfolgen.

Art. 38. Konoentionalftrafen foEen nur auSbebungen
roerben, roetin ein erhebliches Sutereffe an ber recht*
Zeitigen SertragSerfüflung beftebjt. 3hre fpöhe foü fich
innert angemeffenen ©Uranien halten.

6. ©chluPeftiramnng.
Art. 39. ©iefe Serorbnung tritt am 1. Rlärz 1914

in Kraft.

^inan3ielie Bctciliguitô »ort Bau*
I?anfcr»er£etm bei bauten.

(©tnflef.)
@S ift nichts ©elteneS, baß Saußanbroerfer bei @r*

fteEung oon Sauten in ber SBetfe mithelfen, bnß fie fich

in biefer ober jener gorm zu finanzieEen Serpflchtungen
hetbeilaffen. @S ift baher gerotß nicht unangebracht, roenn
tn fjanbroerferfreifen biefer SCEobuS einer nähern fßcüfung
unterzogen roirb, ja es liegt in beren eigenem hohen 3n=
tereffe. ©o oeranftaltete ber $anbroerfer= unb ©e»
roerbeoerein ©piez auf oorleßten ©onnerStag einen

©iSfuffionSabenb, an roelchem btefeS ©hema zur
Seljanblung tarn. AIS Referent hatte fich £>err gür»
fprecher .®r. Sol mar, ©eroerbefefretär in Sern, ge»

roinnen laffen.
Zahlreich hatten ftd) bie SereinSmitglieber etngefunben.

gn ca. einftünbigem Sortrage behandelte ber Rebner bie

roeitfdhidhtige SRaterie, objeftio bie ©atfachen ber gefarn*
melten ©rfahrungen fprechen laffenb, auS benen fit) roeife
Sehren unb wichtige Seitfähe bilben. ©te 3ett ift im
Sauleben feit früher eine ganz anbere geworben. Sor
ältern gelten bei Reubauten metft afletn baS Se*

bürfniS tn grage. ©er Sanbroirt, ber ©efchäfcSmann
ober bie öffentlich fett benötigten für biefen ober jenen
3roecf ein ©tbäube. ©er Sauhetr beftritt bie SRtttel,
ber Sauhanbroetfer hatte feinen Serbtenft. 2öar ber
erftere ißunft nicht erlebigt, fo fcfjritt man überhaupt
nicht anS Sauen, ©er Çanbroerfer aber fannte bie Ser*
hältniffe, richtete fich nad) biefen, unb hatte feiten Riftfo.

fjeituiig („AteifterWatt") 917

®te 3«iten änderten. £>eute roiE mander baburtf)
ein ©efchäft machen, baß er etnen Reubau erfteEt.
©igenen Sebarf bazu hat er nicht. Solche Sauten nennt
man ©pefulationSbauten; foldje gehören jeboch nicht aEe
in ben gleiten Sanb ; man fann fte nach folgenben zmet
Kategorien beurteilen: begrünbete unb roilbe. Segrünbete:
roo fid) baS SebürfniS für SSBofjnungen ober ©efchäfte
Zeigt; roilbe: roo man einfach aufs ©erateroohl h in baut
ober gar nur beShalb, um zu teuer erroorbenem Sanb
burd) ©rfteüung oon ©ebäuben zu ÜBert z« oerhelfen,
refp. baS Sanb auf biefe SOBeife roieber noch teurer oer»
laufen zu fönnen. ©aß foldje gäüe oorfommen, ift letber
nur zu gut befannt. AIS oor einiger 3«tt in Sern am
gleichen ©age nicht weniger als zehn Käufer beS be*
fannten Unternehmers Rtorofoli zur Serftetgerung famen,
Zetgten fidh fo recht bte golgen ungefunber ©pefulationS*
bauluft. 9JtandjeS biefer Käufer ging unter ber ©runb*
fteuerfchatjung roeg, oerfcßieDene |>anbroerfer oetloren
ihre goroerungen. Unb als baS „Srunnergut" tn Sern
butdh ben Unternehmer Sloch parzeütert tourbe, als
jeber 3mif(henhänbler am Quadratmeter 2—4 gr. profit
nahm, und fich bann bie Im Übermaße erfteflten Käufer
im Steife bereits hoch fteEten, jähen ©tnfichtige mit 3Riß»
trauen bem ©piele zu. SBo eigentlich nur gebaut roirb,
om baS Sanb baburch tn bie |)öbe zu treiben, eS teuer
uetfaufen zu fönnen, ba trifft mit Redjt bte Sezeichnung
„©chroinbelfpefulation", zu.

güt ben Sauhanbroetfer ftnb bie 3eiten ruhiger 2Bel»

terentroicflung bte gefunbeften. „©ort roirb oiel gebaut",
helfet eS etroa; aber gar oft find als golgen nad)beriger
© iüftanb. SBer im Augenblicf ber überhäuften Arbeit
f^on feine SBetfftatt flarf oergröfeerte, fah manchmal
balb genug ein, bafe fie noch lange groß genug geroefen
roäre. ©ie golge etneS ©mporfchneüenS der ©ntrotcflung
ift auch bte, bafe fich rafch übermäßig Konfurrenz an*
fiebelt, bie nachher auch nicht fortfommt unb nur durch
©rücfen ber Steife Arbeit erhält.

©afe fich fmnbroerfer nicht an Reubauten beteiligen
bürfen, gilt nicht in jebem gaüe. SBohl aber ftnb in
jebem gafle Sage unb Serhältntffe unb bie treibenben
gaftoren genau zu prüfen. Auch mflffen aEe Sebingungen
gtünblich butefeberaten unb oertraglidj feftgelegt roerben,
am beften unter Seiztehung erfahrener SRänner ober etneS
oertrauten RotarS.

©er Sorlrag beS Referenten erntete großen SeifaE
unb roirb nicht oerfehlen, durch bte erteilten Sehren unb
Ratfchläge wohltätige ©rfolge einzubringen.

Die europftifcfyen HJafferftraföen
un5 i^re ^ufwnft.

©ett jeher oereinten bie großen ©tröme ber ©rbe
bie roiberfpredhenben ©igenfehaften, teils ©renzen, teils
Serbinbungen unter ben SRenfchen zu fein. Qhre
fcheibenbe Kraft überroog tn jenen alten 3«tten, roo
ber SRenfch noch mit primitioen ÇilfSmitteln ziemlich
unbeholfen oor ihren Urem ftanb. ge mehr aber bie
©echnif in ber Ratur, Sebeutung erlangte, umfomehr
trat bte oermittelnbe unb dienende Setftung ber Strom»
geroäffer heroor. Unb wer ben ©indruef beS Sinnen»
fchiffahrtStageS in Konftanz nach fetner fjjauptfache be»

ftimmen rooEte, ber mußte fagen, baß baS ©eflecht ber
großen mitteleuropäifcljen äßafferabern auf ihm fo recht
als ein Organ internationalen SebenSauStaufcheS unb
gntereffenoerfchmelzenS heroortrat. SFtan oerhanbelte
in Konftanz über Rhein unb @lbe. Ober unb SBetchfel
unb über bie ©onau. SUiit biefen Ramen ftnb Sänber

Nr. öS Jllustr. schweiz. Handw.

werden soll; außerkantonale Unternehmer haben
im Kanton St. Gallen ein Rechtsdomizil zu nehmen,
das sie in allen Fällen, auch Dritten gegenüber,
anzuerkennen haben.

Der Vertrag ist in doppelter Ausfertigung von den

Parteien zu unterzeichnen. Eine Kopie des Angebotes,
sowie die allgemeinen und speziellen Ausführungsbestim-
mungen, Muster u. dgl. sind beizulegen. Die Pläne
können auch sukzessive nach Bedarf geliefert werden.

Art. 36. Nach Beendigung der Arbeit haben Ab-
nähme. Nachmaß und Abrechnung möglichst bald stattzu-
finden.

Erstreckt sich die Ausführung über einen längeren
Zeitraum, so sind dem Forlschritte der Arbeiten ange-
messen« Abschlagszahlungen zu leisten; diese dürfen sich

bis auf Vl« der jeweiligen Verdtenftsumme erstrecken.

Art. 37. Die Sicherheit (Kaution) soll in der Regel
16 °/o der llbernahmssumme nicht übersteigen Sie kann
durch genehme Personal- oder Realk mnon geleistet werden.

Für Barkautionen ist der übliche Deposttenzins zu
vergüten.

Bieten, Banken, Kreditgenossenschaften oder Hand
Werkerorganisationen an Stelle der zu leistenden Kautionen
hinreichende Bürgschaften an, so ist denselben der Vorzug
zu geben.

Nur aus triftigen Gründen dürfen Abschlagszahlungen
zur Verstärkung der Sicherheit zurückbehalten werden.

Die Rückgabe der Kaution hat ohne Verzug nach

Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen, für die sie gedient
hat, zu erfolgen.

Art. 38. Konventionalstrafen sollen nur aus bedungen
werden, wern ein erhebliches Interesse an der recht-
zeitigen Vertragserfüllung besteht. Ihre Höhe soll sich

innert angemessenen Schranken halten.

6. Schlußbestimmnnz.

Art. 39. Diese Verordnung tritt am 1. März 1914
in Kraft.

Finanzielle Beteiligung von Bau-
Handwerkern bei Bauten.

(Einges.)

Es ist nichts Seltenes, daß Bauhandwerker bei Er-
stellung von Bauten in der Weise milhelfen, daß sie sich

in dieser oder jener Form zu finanziellen Verpfl-chtungen
herbeilassen. Es ist daher gewiß nicht unangebracht, wenn
in Handwerkerkreisen dieser Modus einer nähern Prüfung
unterzogen wird, ja es liegt in deren eigenem hohen In-
teresse. So veranstaltete der Handwerker- undGe-
Werbeverein Spiez auf vorletzten Donnerstag einen

Diskussionsabend, an welchem dieses Thema zur
Behandlung kam. Als Referent hatte sich Herr Für-
sprecher Dr. Volmar, Gewerbesekretär in Bern, ge-
winnen lassen.

Zahlreich hatten sich die Vereinsmitglieder einqefunden.

In ca einstündigem Vortrage behandelte der Redner die

weitschichtige Materie, objektiv die Tatsachen der gesam-
melten Erfahrungen sprechen lassend, aus denen sich weise

Lehren und wichtige Leitsätze bilden. Die Zeit ist im
Bauleben seit früher eine ganz andere geworden. Vor
ältern Zeiten kam bei Neubauten meist allein das Be-
dürfnis in Frage. Der Landwirt, der Geschäftsmann
oder die Öffentlichkeit benötigten für diesen oder jenen
Zweck ein Gebäude. Der Bauherr bestritt die Mittel,
der Bauhandwerker hatte seinen Verdienst. War der
erstere Punkt nicht erledigt, so schritt man überhaupt
nicht ans Bauen. Der Handwerker aber kannte die Ver-
hältniffe, richtete sich nach diesen, und hatte selten Risiko.

.-Zeitung („Metsterblatt") Sl?

Die Zeiten änderten. Heute will mancher dadurch
ein Geschäft machen, daß er einen Neubau erstellt.
Eigenen Bedarf dazu hat er nicht. Solche Bauten nennt
man Spekulationsbauten; solche gehören jedoch nicht alle
in den gleichen Band; man kann sie nach folgenden zwei
Kategorien beurteilen: begründete und wilde. Begründete:
wo sich das Bedürfnis für. Wohnungen oder Geschäfte
zeigt; wilde: wo man einfach aufs Geratewohl hin baut
oder gar nur deshalb, um zu teuer erworbenem Land
durch Erstellung von Gebäuden zu Wert zu verhelfen,
resp, das Land auf diese Weise wieder noch teurer ver-
kaufen zu können. Daß solche Fälle vorkommen, ist leider
nur zu gut bekannt. Als vor einiger Zeit in Bern am
gleichen Tage nicht weniger als zehn Häuser des be-
kannten Unternehmers Moro soli zur Versteigerung kamen,
zeigten sich so recht die Folgen ungesunder Spekulations-
baulust. Manches dieser Häuser ging unter der Grund-
steuerschatzung weg, verschiedene Handwerker verloren
ihre Forderungen. Und als das „Brunnergut" in Bern
durch den Unternehmer Bloch parzelliert wurde, als
jeder Zwischenhändler am Quadratmeter 2—4 Fr. Profit
nahm, und sich dann die im Übermaße erstellten Häuser
im Preise bereits hoch stellten, sahen Einsichtige mit Miß-
trauen dem Spiele zu. Wo eigentlich nur gebaut wird,
vm das Land dadurch in die Höhe zu treiben, es teuer
uerkaufen zu können, da trifft mit Recht die Bezeichnung
„Schwindelspekulation" zu.

Für den Bauhandwerker sind die Zeiten ruhiger Wei-
terentlmckiung die gesundesten. „Dort wird viel gebaut",
beißt es etwa; aber gar oft sind als Folgen nachheriger
S illstand. Wer im Augenblick der überhäuften Arbeit
schon seine Werkstatt stark vergrößerte, sah manchmal
bald genug ein, daß sie noch lange groß genug gewesen
wäre. Die Folge eines Emporschnellens der Entwicklung
ist auch die, daß sich rasch übermäßig Konkurrenz an-
siedelt, die nachher auch nicht fortkommt und nur durch
Drücken der Preise Arbeit erhält.

Daß sich Handwerker nicht an Nmbauten beteiligen
dürfen, gilt nicht in jedem Falle. Wohl aber sind in
jedem Falle Lage und Verhältnisse und die treibenden
Faktoren genau zu prüfen. Auch müssen alle Bedingungen
gründlich durchberaten und vertraglich festgelegt werden,
am besten unter Betziehung erfahrener Männer oder eines
vertrauten Notars.

Der Vortrag des Referenten erntete großen Beifall
und wird nicht verfehlen, durch die erteilten Lehren und
Ratschläge wohltätige Erfolge einzubringen.

Die europäischen Wasserstraßen
und ihre Jukunst.

Seit jeher vereinten die großen Ströme der Erde
die widersprechenden Eigenschaften, teils Grenzen, teils
Verbindungen unter den Menschen zu sein. Ihre
scheidende Kraft überwog in jenen alten Zeiten, wo
der Mensch noch mit primitiven Hilfsmitteln ziemlich
unbeholfen vor ihren Ufern stand. Je mehr aber die
Technik in der Natur Bedeutung erlangte, umsomehr
trat die vermittelnde und dienende Leistung der Strom-
gewässer hervor. Und wer den Eindruck des Binnen-
schiffahrtstages in Konstanz nach seiner Hauptsache be-
stimmen wollte, der mußte sagen, daß das Geflecht der
großen mitteleuropäischen Wasseradern auf ihm so recht
als ein Organ internationalen Lebensaustausches und
Jnteressenverschmelzens hervortrat. Man verhandelte
in Konstanz über Rhein und Elbe. Oder und Weichsel
und über die Donau. Mit diesen Namen sind Bänder
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